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Kantonale Koordinationsstellen

Registrierung der Pferdehaltungen

Seit dem 1. Januar 2010 müssen alle Pferdehalter ihren Betrieb der entsprechenden kantonalen
Stelle melden. Doch was ist mit Pferdebesitzern, deren Tiere in einem Pensionsstall stehen? Was 
mit bereits gemeldeten Landwirtschaftsbetrieben?

Ich besitze Pferde, diese stehen aber nicht bei mir, sondern in einem Pensionsstall. Muss ich mich 
melden?
Nein. Die Meldepflicht betrifft nur die Halter von Pferden ; unabhängig davon, ob ihnen die Pferde
gehören oder nicht.

Ich bin Landwirt und habe auch einige Pferde auf meinem Betrieb. Muss ich mich melden?
Nein. Als Landwirt sind sie bei den kantonalen Stellen bereits registriert. Sie erhalten im Frühling
automatisch das Formular zur koordinierten landwirtschaftlichen Betriebsdatenerhebung. Mit diesem 
Formular geben Sie über den aktuellen Stand Ihres Betriebes Auskunft - falls sich beispielsweise die
Anzahl Pferde geändert hat.

Ich habe einen Stall mit Pferden, bin aber nicht Landwirt. Muss ich mich melden?
Ja, selbst wenn das nicht Ihre eigenen Pferde sind. Sie gehören zu den Pferdehaltern, die noch nicht
registriert sind. Ihre Meldung ist wichtig. Bei Ausbruch von Tierseuchen müssen die
Veterinärbehörden wissen, wo überall Pferde stehen, um effektive Massnahmen treffen zu können.
Sie finden die Adressen der kantonalen Stellen hier: 

Künftig erhalten Sie jeden Frühling ein Formular, um Ihre Angaben zu aktualisieren.

Meine Pferde haben einen Pferdepass. Muss ich mich dennoch melden?
Ja, falls die Pferde bei Ihnen stehen. Pferde mit einem Pferdepass sind nicht automatisch beim 
Kanton erfasst. 

Ich habe Esel bzw. Ponys ? Bin ich auch betroffen?
Ja. Die Registrierungspflicht betrifft alle Equiden (Pferdeartigen) - seien das Pferde, Ponys, Esel oder 
Maultiere.

Wenn mein Betrieb bereits registriert ist, aber die Anzahl Tiere ändert, muss ich mich melden ?
Nein. Es reicht, wenn Sie einmal jährlich das Formular ausfüllen, welches Ihnen zugeschickt wird.

Muss ich für die Registrierung etwas bezahlen ?
Nein - die Registrierung ist gratis.

Man spricht von einer Einzelkennzeichnung und -registrierung von Pferden. Wann kommt dies?
Die Einzelregistrierung von Pferden ist in Diskussion. Der Bundesrat wird darüber noch dieses Jahr
entscheiden. Gut möglich, dass Pferde ab 2011 mit einem Mikrochip gekennzeichnet und einzeln
registriert sein müssen. Dies wird dann die Aufgabe des Besitzers sein. Es ist deshalb wichtig, dass
Sie auf dem Laufenden bleiben. Sie können dazu den Nutztier-Newsletter abonnieren (siehe oben
rechts).
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